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Unterrichtung
durch den Bundesrat

Gesetz zur Anpassung von Zuständigkeiten im Gentechnikrecht
– Drucksachen 15/1222, 15/1341, 15/1643 –

Einspruch gemäß Artikel 77 Abs. 3 des Grundgesetzes

Der Bundesrat hat in seiner 794. Sitzung am 28. November
2003 mit der Mehrheit seiner Stimmen beschlossen, gegen
das vom Deutschen Bundestag am 3. Juli 2003 verabschie-
dete Gesetz gemäß Artikel 77 Abs. 3 des Grundgesetzes Ein-
spruch einzulegen.

B e g r ü n d u n g

Die Bundesregierung hat im o. g. Gesetz die Änderung von
Zuständigkeiten im Gentechnikrecht vorgesehen.

Im Zuge der durch den Organisationserlass des Bundeskanz-
lers vom 22. Oktober 2002 begründeten Zuständigkeitsverla-
gerung im Geschäftsbereich des BMVEL soll zusätzlich im
Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Umwelt, Na-
turschutz und Reaktorsicherheit die Zuständigkeit des Um-
weltbundesamtes im Rahmen des Genehmigungsverfahrens
über die Freisetzung und das Inverkehrbringen gentechnisch
veränderter Organismen sowie für das Langzeitmonitoring
auf das Bundesamt für Naturschutz übertragen werden.

Die beabsichtigte Änderung ist weder durch den Organisati-
onserlass begründet noch ist sie fachlich nachvollziehbar.

Die Bewertung der Freisetzung und des Inverkehrbringens
von gentechnisch verändertenOrganismen erfordert eineme-
dien- und schutzgutübergreifendeBetrachtungsweise. Dieser
umfassende Ansatz, der auch der EG-Freisetzungsrichtlinie
2001/18/EG zugrunde liegt, qualifiziert das Umweltbundes-
amt in besondererWeise für die umweltbezogenen Aufgaben
im Gentechnikbereich. Dies trifft auch auf die in den vergan-
genen Jahren aufgebauten Kompetenzen im Bereich desMo-
nitoring zu.

Um eine mögliche Schwächung des Themenfeldes Gentech-
nik zu vermeiden, sind daher die Zuständigkeiten undAufga-
ben für die Gentechnik unverändert beim Umweltbundesamt
zu belassen. Das schließt nicht aus, dass die Kompetenz des
Bundesamtes für Naturschutz für naturschutzfachliche Fra-
gen auch weiterhin in die Arbeit des Umweltbundesamtes
einbezogen wird.
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